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Stopp dem Werteverfall der
kommunalen Infrastruktur!

Kommunale Straßen- und Leitungsinfrastruktur erhalten
„Kommunaler Straßenbau und Leitungsinfrastruktur – dem Baubedarf positiv
und konstruktiv begegnen“, unter diesem Motto standen drei regionale Baurun-
den, zu denen der Bayerische Bauindustrieverband e.V. zusammen mit der
Landesgruppe Bayern des Rohrleitungsbauverbandes im vergangenen Jahr am
25. Februar für Ostbayern nach Regensburg, am 18. Mai für Franken in das
Kloster Banz und am 10. November für Oberbayern/Schwaben in das Kloster
Irsee eingeladen hatte. Die Bayerische Gemeindezeitung hatte bereits über diese
drei regionalen Baurunden berichtet. Doch die Probleme des Straßenbaus und
der Leitungsinfrastruktur in den bayerischen Kommunen und mögliche
Lösungsansätze zur Verbesserung der aktuellen Situation aus Sicht der
bayerischen Bauindustrie sollen in dieser Sonderveröffentlichung nochmals
ausführlich behandelt werden.

„Unser Straßennetz ver-
fällt. Nicht nur die Schlag-
lochpisten nach dem harten
und langen Winter 2010/2011
machen dramatisch deutlich,
dass unsere Städte und Kom-
munen seit Jahren viel zu
wenig in ihre Straßennetze
investieren“, sagt Dipl.-Ing.
Josef Limbrunner, Vorsitzen-
der der Fachabteilung Stra-
ßenbau des Bayerischen Bau-
industrieverbandes. Aktuelle
Zahlenerhebungen belegen

diese Feststellung Limbrun-
ners, denn sie zeigen bei den
Kommunalstraßen einen ge-
radezu gigantischen Inves-
titionsbedarf auf.

Immenser
Investitionsbedarf

Das deutsche Gesamt-
straßennetz umfasst rund
688.000 km. Mit ca. 537.000
km (= 78 %) entfällt hiervon
das Gros auf die Kreis- und

Gemeindestraßen. Für dieses
kommunale Straßennetz hat
eine Studie des Deutschen
Instituts für Urbanistik (Difu)
für den Zeitraum von 2006
bis 2020 einen Investitions-
bedarf von fast 162 Mrd.
Euro errechnet, vor allem für
die Erhaltung des Bestands.

In diese gigantische Sum-
me sind die Zusatzschäden
des vergangenen harten Win-
ters noch gar nicht einge-
rechnet, die der Deutsche
Städte- und Gemeindebund
allein mit 3,5 Mrd. Euro
beziffert.

Frostschäden als Folge
der desolaten Finanzen

Straßenbauexperte Lim-
brunner erläutert hierzu:
„Bereits nach dem Winter
2009/2010 konnten zahlrei-
che Frostschäden aufgrund
der desolaten Finanzsituation
der Kommunen nicht beho-
ben werden. Dauerfrost und
wechselnde Temperaturen mit
Tauwetter und erneutem Frost
haben in den bereits vorge-
schädigten Asphaltbelägen
Risse und Ausbrüche hinter-
lassen. In diese Risse und of-
fenen Stellen des Fahrbahn-
belages dringt Wasser ein,
gefriert und das Eis sprengt
in der nächsten Winterperio-
de die Fahrbahn auf. Neue
Ausbrüche sind die Folge“.

Bereits die Behebung die-
ser aktuellen Schäden stellt
die Gebietskörperschaften vor
nahezu unlösbare Probleme.
Auch nach dem Kommu-
nalpanel 2010 der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau

Bau- und Sanierungsbedarf
Straßeninfrastruktur
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Kommunaler Investitionsbedarf 2006 bis 2020
704,1 Mrd. Euro (in Mrd. Euro)

Trinkwasser
Abwasser
Verwaltungsgebäude
Krankenhäuser
Schulen
Sportstätten
Straßen
ÖPNV
Städtebau
sonstige Bereiche
Erwerb von
Grundvermögen

29,0
58,2
19,8
30,9
73,0
35,2
161,6
38,4
10,1
208,4
39,5

Quelle: Deutsches Institut für Urbanistik
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Statt den Investitionsstau abzutragen,
sinken die Ausgaben bayerischer Kommunen
für den Straßenbau massiv

Straßenbau-Ausgaben bayerischer Kommunen,
Kassenergebnisse in Mio. Euro

2000/1992
- 134 Mio. Euro
- 12,6 %

2010/2009
- 86,1 Mio. Euro
- 8,1 %

(KfW) schieben die deut-
schen Städte und Gemeinden
einen riesigen Investitions-
berg vor sich her.

Schlaglöcher nehmen zu

48 % der 552 befragten
Kommunen mit mehr als
2.000 Einwohnern in
Deutschland gehen für den
Verkehrsbereich in den nächs-

ten fünf Jahren von einer
Zunahme des Investitions-
rückstaus aus, 29 % gaben
eine Stagnation an und ledig-
lich 23 % aller Kommunen
glauben an einen Abbau des
Investitionsbergs.

Die KfW kommentiert die-
sen Sachverhalt folgender-
maßen: „Die Schlaglöcher
auf den Straßen nehmen zu
und der Zustand der Straßen

verschlechtert sich weiter.“
Dem steht gegenüber, dass

die derzeit eingesetzten fi-
nanziellen Mittel das not-
wendige Niveau zum Erhalt
der kommunalen Straßenin-
frastruktur weit unterschrei-
ten. Allein in den vergange-
nen zehn Jahren sind die
Ausgaben der deutschen
Kommunen für den Stra-

ßenbau um rund 23 % zu-
rückgegangen. Dies führt
dazu, dass sich der Straßen-
zustand kontinuierlich ver-
schlechtert, und der Erhal-
tungsbedarf und damit die
Instandhaltungskosten jähr-
lich steigen.

Die fehlenden Finanzmit-
tel der Kommunen verbun-
den mit zunehmenden Ver-

Bild: Firma RiebelBild: Firma Riebel

kehrsbelastungen führen zu
erheblichen Substanzver-
lusten gerade auch an kom-
munalen Straßen.

Schlaglöcher werden
zu Finanzlöchern

„Jetzt aber die Schlaglöcher
nur mit Asphaltmischungen
zu stopfen, beseitigt das
Problem nicht“, kommentiert
RA Gerhard Hess, Hauptge-
schäftsführer des Bayerischen
Bauindustrieverbandes die
Situation. „Im nächsten Win-

http://www.markgraf-bau.de


ter brechen diese Schlaglö-
cher wieder auf und die Flick-
schusterei beginnt von vorn.
So werden Schlaglöcher zu
Finanzlöchern. Nachhaltig zu
beseitigen sind Schlaglöcher
nur mit einer Grundsanierung
der Straße. Das kostet zwar
mehr als eine Flickschusterei,
doch auf Dauer rechnet es
sich“, so Hess.

Limbrunner fordert in die-
sem Zusammenhang gerade
auch die Kommunen auf, die
veraltete Kameralistik zu
Gunsten eines kaufmänni-
schen Rechnungswesens
abzuschaffen. „Damit kommt
es automatisch zu einer kauf-
männischen Betrachtung des
kommunalen Straßennetzes
als Anlagevermögen.

Kaufmännisches
Rechnungswesen

Der Wertverlust wird durch
die standardisierte Abschrei-
bung der Straßen plötzlich

als Anlagegut beziffert. Die-
sen kontinuierlichen buch-
halterischen Wertverlust gilt
es, durch Rückstellungen und
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überwiegend im Zeitraum
von 1960 bis 1980 erstellt
worden sind. Aufgrund ho-
her Schadensraten und man-
gelnder Netzerneuerung ist
ein Großteil dieser Rohrlei-
tungen marode. Das Baye-
rische Staatsministerium für
Umwelt und Gesundheit geht
davon aus, dass für die
Erneuerung und Sanierung
kommunaler Wasserleitun-
gen jährlich rund 300 Mio.
Euro aufzuwenden sind.

Falsche Zeichen

Aus Sicht von Weber ist
unverzichtbar, dass die Ge-
sellschaft endlich den hohen
Wert des Lebensmittels Was-
ser erkennt. „Wenn heute ein
Liter Trinkwasser aus der
Leitung nur ein Tausendstel
dessen kostet, was ein Liter
Wasser aus der Flasche kos-
tet, dann setzt das falsche

nehmbare Lobby“, so Weber.
In der genannten Difu-Studie
wurde deutschlandweit ein
kommunaler Investitionsbe-
darf für die Trinkwasserver-
sorgung von rund 29 Mrd.
Euro und für die Abwasser-
entsorgung von rund 58 Mrd.
Euro ermittelt. Die tatsächli-
chen Investitionen hinken
dem jedoch dramatisch hin-
terher.

Hohe Schadensraten,
mangelnde
Netzerneuerung

Das Bayerische Staats-
ministerium für Umwelt und
Gesundheit beschreibt die
aktuelle Situation für Bayern
wie folgt:

Bei der Wasserversorgung
ist eine Ersterschließung nur
mehr in geringem Umfang,
nämlich nur noch für 0,1 %
der Bevölkerung erforder-
lich. Hieraus resultiert ein
Investitionsbedarf der Kom-
munen von noch insgesamt
rund 90 Mio. Euro. Wesent-
lich anders sieht es bei der
Sanierung aus, da die beste-
henden Versorgungsstruktu-
ren, die rund 115.000 km
Rohrleitungen umfassen,

Dipl.-Ing. (FH) Ewald We-
ber, Vorsitzender der Fach-
abteilung Leitungsbau des
Bayerischen Bauindustrie-
verbandes verweist darauf,
dass auch bei der kommuna-
len Leitungsinfrastruktur, ins-
besondere im Bereich Was-
ser und Abwasser, eine ähn-
lich dramatische Situation
besteht.

„Unsere Wasserleitungen
und Abwasserkanäle sind
Lebensadern unserer Gesell-
schaft, aber vielfach sind sie
in einem maroden Zustand.
Da diese Leitungen unter der
Erde liegen, werden sie in
ihrer tatsächlichen Bedeu-
tung nicht wahrgenommen.
Darum gibt es hier keine ver-

„Kommunen ohne Einnahmen können nicht investieren.“
„Fehlendes Geld ist meist ein großes Problem, aber

nicht immer das alleinige zentrale Thema. Vieles scheitert,
weil die Bürger nicht von der Sache überzeugt sind.“

„Wir haben jetzt einen Kreisverkehr gebaut, den wir
vor 12 Jahren angefangen haben zu planen. Über so eine
lange Zeit hinweg kann man einfach nicht vorausplanen
und es ist auch klar, dass sich hier die Kosten verändern.
Trotzdem darf man nicht auf der Bremse stehen, sondern
muss sich den Konflikten aussetzen. Das ist für mich ver-
antwortungsvolle Politik.“
Stefan Bosse, Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren und Vorsitzender des Baye-
rischen Städtetages im Bezirk Schwaben, anlässlich der Baurunde Oberbayern/
Schwaben am 10. November 2010 im Kloster Irsee

Bau- und Sanierungsbedarf
Leitungsinfrastruktur

Aufwendungen für geeignete
substanzverbessernde Maß-
nahmen auszugleichen“, so
Limbrunner.

http://www.josef-hebel.de
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stellvertretender Vorsitzen-
der der Fachabteilung Lei-
tungsbau des Bayerischen
Bauindustrieverbandes und
gleichzeitig Vorsitzender der
Landesgruppe Bayern des
Rohrleitungsbauverbandes,
beruhen die festgestellten
Defizite in der bayerischen
Wasserwirtschaft insbeson-
dere auf ihrer Struktur, die
sehr kleinteilig organisiert
ist. „So gibt es in den 2.056
bayerischen Kommunen rund
2.400 Wasserwirtschaftsbe-
triebe. Diese Kleinteiligkeit
erschwert eine effiziente Auf-
gabenverteilung und einen
entsprechenden Mittelein-
satz, da die Ressourcen der
einzelnen Kommunen be-
schränkt sind. Es fehlen die

teiliger strukturiert sein. Ich
erachte hier eine Größen-
ordnung von vielleicht 500
Wasserversorgern in Bayern
für sinnvoll. Denn erst ab ca.
10.000 bis 20.000 Verbrau-
cheranschlüssen pro Anbie-
ter lässt sich in einer kommu-
nalen Wasserversorgung kos-
tendeckend arbeiten. Aber
fast das Wichtigste: Wir
brauchen eine grundlegende
Bewusstseinsschärfung in
der Bevölkerung zur Not-
wendigkeit umfangreicher
Sanierungen in der kommu-
nalen Leitungsinfrastruktur,
da hier andernfalls ein enor-
mer Wertverlust in diesem
wichtigen Bereich kommu-
naler Daseinsvorsorge ein-
tritt“, so Beck.

Nachhaltiger Umgang
mit Bauwerten

In Anbetracht der Tat-
sache, dass die Ausgaben
bayerischer Kommunen für
die Abwasserbeseitigung in
der Zeit von 1992 bis 2010
um knapp 69 % zurückge-
gangen sind, meint Hess:
„Ein nachhaltiger Umgang
mit unseren Bau-Werten
erfordert Kontinuität beim
Unterhalt und Erhalt.

Dafür müssen unsere Ge-
sellschaft und die Politik
bereit sein, Finanzmittel be-
reitzustellen, und zwar aus-
reichend hoch und verläss-
lich. Die Forderung der
Bayerischen Bauindustrie,
Investitionen in allen öffent-
lichen Haushalten vorrangig
zu behandeln, und nicht als
Restgröße wie zur Zeit,
sowie eine Mindestinvesti-
tionsquote von 15 % einzu-
halten, ist daher aktueller
denn je!“

Zeichen. Dann müssen wir
uns schon die Frage stellen,
warum die Wasserrechnung
nur einen Bruchteil der Tele-
fonrechnung ausmacht, aber
gleichzeitig die Brunnen-
und Wasserleitungen kaputt
gespart werden.“

Noch erheblich prekärer
ist der Handlungsbedarf bei
der Abwasserentsorgung. Für
etwa 1 % der Einwohner
muss noch die Ersterschlie-
ßung weitergeführt werden,
was einen Investitionsbedarf
der Kommunen von rund
900 Mio. Euro darstellt.
Einer ganz anderen Größen-
ordnung sehen sich jedoch
die Kommunen bei erforder-
lichen Sanierungsmaßnah-
men gegenüber.

Sanierungsbedarf 2.000
bis 2.500 km pro Jahr

Insgesamt gibt es in Bay-
ern rund 90.000 km Kanäle,
davon rund 88 % Schmutz-
und Mischwasserkanäle, und
darüber hinaus etwa 11.300
km Hausanschlussleitungen.
Nach einer vom Bayerischen
Landesamt für Umwelt
(LfU) in Auftrag gegebenen
Untersuchung weisen ca.
12.500 km Schmutz- und
Mischwasserkanäle (also rund
16 %) einen kurz- bis mittel-
fristigen Sanierungsbedarf
(Kanalzustandsklasse 0 - II)
auf. Hieraus ergibt sich ins-
gesamt ein kurz- bis mittel-
fristiger Sanierungsbedarf in
Höhe von rund 4 Mrd. Euro
(mindestens 3,6 bis maximal
5 Mrd. Euro einschließlich
Schachtbauwerke und öf-
fentliche Hausanschlusslei-
tungen, ohne Nachrüstung
von Kläranlagen).

In den nächsten fünf bis

sechs Jahren müssten dem-
nach ca. 2.000 bis 2.500 km
an Kanälen pro Jahr saniert
werden. Tatsächlich sind es
jedoch lediglich rund 500 km
pro Jahr.

Seitens des Bayerischen
Gemeindetags und des Baye-
rischen Städtetags wird in
diesem Zusammenhang zu-
gestanden, dass in Bayern
die Rate der sanierten Kanäle
deutlich unter dem Bundes-
durchschnitt liegt.

Kommunales
Anlagevermögen

Dabei müssen sich die
Kommunen vor Augen hal-
ten, dass ihre Kanalnetze
einen beträchtlichen Anteil
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Künftig mehr kommunale Verantwortung
für Wasser- und Abwasserinfrastruktur

Zuschüsse des Freistaats zur Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung

Wasser Abwasser

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit
* Spitze 2003 durch Auslaufen Sonderförderprogramm zum 31.10.03

des kommunalen Anlagever-
mögens ausmachen. Die öf-
fentlichen Kanalnetze sind
häufig die größten Anlage-
werte von Städte und Gemein-
den. Experten schätzen, dass
die bayerischen Kanalnetze
ein Anlagevermögen von
rund 70 Mrd. Euro darstellen.

Nach Auffassung von
Dipl.-Ing. (FH) Dieter Beck,

Mittel zum Erhalt der An-
lagen und es mangelt an aus-
gebildetem Fachpersonal.
Oftmals bestehen erhebliche
Defizite bei der Einhaltung
der sicherheitstechnischen
Mindestanforderungen. Da-
runter leidet die Organisati-
onsqualität, aber auch die
Rechtssicherheit. Die Was-
serversorgung müsste groß-
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2010/09
- 47 Mio. Euro
- 11,1 %

2010/1992
- 845,2 Mio. Euro
- 69,1 %

Ausgaben bayerischer Gemeinden
für Abwasserbeseitigung verfallen

Ausgaben bayerischer Kommunen für Beseitung
der Abwässer, Kassenergebnisse in Mio. Euro
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Straßenerhaltung -
Grundlagen und Strategien

Der Begriff „Straßenbaumaßnahmen“ umfasst ein breites
Spektrum möglicher Vorgehensweisen, die auf der
Grundlage der einschlägigen Regelwerke wie folgt defi-
niert und strukturiert werden:

Unter den Begriff „Neu-
bau“ fällt die erstmalige Her-
stellung einer Straße.

„Erweiterung“ bedeutet
die Steigerung der Kapazität
einer vorhandenen Straße.

Unter „Um- und Aus-
bau“ fallen Maßnahmen, die
– ohne Kapazitätserweite-
rung – über die bauliche
Erhaltung einer Straße hin-
ausgehen.

Die „Straßenerhaltung“
umfasst alle Maßnahmen, die
der Substanzerhaltung, der
Erhaltung des Gebrauchs-
wertes von Verkehrsflächen
einschließlich der Nebenan-
lagen, der Sicherheit für den
Straßennutzer und gegebe-
nenfalls auch der Verbes-

serung von Umweltbedin-
gungen dienen.
Im Fokus der nachfolgenden
Ausführungen stehen Maß-
nahmen der Straßenerhal-
tung, die anerkanntermaßen
in betriebliche Erhaltung und
bauliche Erhaltung unterteilt
werden.

Die betriebliche Erhal-
tung gliedert sich in Kon-
trolle und Wartung.

Die Streckenkontrolle
dient der Erfüllung der Ver-
kehrssicherungspflicht. Un-
ter anderem zählen hierzu
Kontrollen des Fahrbahnzu-
stands oder der Nachtsicht-
barkeit der Beschilderung.

Unter der Wartung wer-
den Pflegearbeiten, wie Keh-

ren der Fahrbahn, Reinigen
der Entwässerungseinrich-
tungen, Rückschnitt der Ve-
getation, Kontrolle und Pfle-
ge der Verkehrseinrichtun-
gen sowie der Winterdienst
zusammengefasst.

Die bauliche Erhaltung
umfasst dieWartung und Pfle-
ge der Substanz der Straße.

Hierzu zählen Gebrauchsei-
genschaften (Verkehrssi-
cherheit und Fahrkomfort)
sowie Substanzeigenschaf-
ten (Beschaffenheit). Die bau-
liche Straßenerhaltung ko-
ordiniert darüber hinaus die
Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Gebrauchs- und Sub-
stanzeigenschaften. Die hier-
zu zählenden Erhaltungsmaß-
nahmen werden wie folgt
unterteilt:

Unter Instandhaltung fal-
len Maßnahmen kleineren
Umfangs, mit denen durch
bauliche Sofortmaßnahmen

Bau und Erhalt von Straßen

StraßenerhaltungNeubau Erweiterung Um-/Ausbau

Instand-
haltung

Instand-
setzung

Kontrolle Wartung Erneuerung

Bauliche
Erhaltung

Betriebliche
Erhaltung

Quelle: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Vekehrswesen (FGSV)

Strategien zur Straßenerhaltung

http://www.stratebau.de
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örtlich begrenzte Schäden
maschinell oder von Hand
beseitigt werden können.

Diese Maßnahmen erfor-
dern vergleichsweise wenig
Aufwand. Ziel der Instand-
haltung ist die Substanzer-
haltung der Straße. Die In-
standhaltung hat keine nen-
nenswerte Verbesserung des
Gebrauchswerts zur Folge.
Hierzu zählen beispielsweise
Schlaglochbeseitigung, Ab-
streuen, kleinere Oberflä-
chenbehandlungen, Spurrin-
nenauffüllungen in kürzeren
Abschnitten, Pflege einzelner
schadhafter Fugen oder Ab-
fräsen von Verformungen.

Als Instandsetzungsmaß-
nahmen gelten Arbeiten
größeren Umfangs, die der
Verbesserung der Befahrbar-
keit und der Bausubstanz
dienen. Hierzu zählen bei-
spielsweise Maßnahmen wie
großflächige Oberflächenbe-
handlungen, Deckschichtsa-
nierungen und Verstärkun-
gen oder Ersatz von Fugen-
füllungen, Heben und Fest-
legen von Platten sowie Er-
satz von Platten oder Platten-
teilen. Instandsetzungen sind
längerfristige budgetierte Sa-
nierungsmaßnahmen, die ver-
kehrsbedingte Absicherun-
gen benötigen. In der Regel
ist eine ganze Fahrstreifen-
breite betroffen.

Eine Erneuerungsmaß-
nahme wird zur vollständi-
gen Wiederherstellung des
Gebrauchswertes einer vor-
handenen Verkehrswegebe-
festigung durchgeführt. Die-
se Wiederherstellung kommt
einem Neubau gleich. Er-
neuerungsmaßnahmen sind
längerfristig geplante Maß-
nahmen, die in der Regel
mehrere Wochen für die Um-
setzung benötigen und viel-
fach die gesamte Fahrbahn-
breite betreffen.

Erneuerungsbauweisen

Als Erneuerungsbauweisen
kommen die Asphaltbauwei-
se, die Betonbauweise und
die Pflasterbauweise in Be-
tracht. Zur Festlegung der
Erneuerungsart und -bau-
weise müssen der Gebrauchs-
wert einer vorhandenen Stra-
ßenbefestigung erfasst und
bewertet sowie die Ursachen
der Schäden ermittelt und
analysiert werden. Auf diese
Weise lässt sich eine tech-

nisch und wirtschaftlich be-
friedigende Erneuerungs-
maßnahme planen.

Die Unternehmen der
bayerischen Straßenbauin-
dustrie bieten bei Maßnah-
men der Straßenerhaltung
zahlreiche Innovationen, die
zu entsprechenden Qualitäts-
verbesserungen und Kosten-
senkungen zu Gunsten der
Auftraggeberseite führen.

DSH-Verfahren

Beispiel: Das neu ent-
wickelte Verfahren dünner
Schichten im Heißeinbau
(DSH). Dieses Verfahren ist
vor allem für die Verbesse-
rung der Straßenoberflächen
geeignet, bei geringen Spur-
rinnentiefen und auch für die
Beseitigung von Unebenhei-
ten im Querprofil. Deshalb
wird oft eine Sanierung mit
einer Dünnschicht im Heiß-
einbau auf Versiegelung
(DSH-V) gewählt. Der Vor-
teil ist, dass die Strecke nur
für einen relativ kurzen Zeit-
raum gesperrt werden muss,
der neue Belag dennoch eine
lange Lebensdauer aufweist.

Unverzichtbar für den Be-
stand von Straßen ist – unab-
hängig von einer geplanten
Erhaltungsmaßnahme – eine
wirksame Entwässerung so-
wohl des Oberflächenwas-
sers als auch des nicht ge-
bundenen Bodenwassers. Es
muss daher gewährleistet sein,
dass die Entwässerungsein-
richtungen dauerhaft wirk-
sam bleiben. Falls erforder-
lich, ist die Wirksamkeit der
Entwässerungseinrichtungen
vor der Durchführung von
Straßenerhaltungsmaßnah-
men wiederherzustellen.

Straßenerhaltungs-
management

Damit die Kommunen die
knappen Haushaltsmittel für
ihre Straßeninfrastruktur mög-
lichst effektiv einsetzen, emp-
fehlen Fachkreise ein syste-
matisches Straßenerhaltungs-
management. Die strategische
Planung von Straßenerhal-
tungsmaßnahmen unterstützt
Kommunalpolitik und Kom-
munalverwaltung dabei, den
Mitteleinsatz bedarfsgerecht
zu steuern und somit an den
richtigen Stellen rechtzeitig
Erhaltungsmaßnahmen durch-
zuführen, um den Wertver-

Ohne Strategie dem
Verfall preisgegeben

Kommunale Straßen: ADAC fordert deutlich mehr
Geld und besseres Erhaltungsmanagement

Der Verfall der kommunalen Straßen in Deutschland
schreitet immer schneller voran. Um die Schäden zu
beseitigen und einen weiteren Substanzverlust zu ver-
meiden, müssten nach Angaben des ADAC alleine im
Jahr 2011 elf Milliarden Euro investiert werden. In den
darauffolgenden Jahren sind mindestens acht Milliar-
den Euro notwendig.

Tatsächlich werden von den Kommunen pro Jahr lediglich
fünf Milliarden Euro investiert - 2011 sind das somit sechs,
in den Folgejahren drei Milliarden zu wenig. „Durch die
chronische Unterfinanzierung bei den kommunalen Straßen
nimmt über kurz oder lang die gesamte Volkswirtschaft
Schaden“, sagte ADAC Vizepräsident für Verkehr Ulrich
Klaus Becker anlässlich einer Fachveranstaltung zur
Erhaltung und Finanzierung kommunaler Straßen. „Es geht
nicht darum, die Schlaglöcher des Winters zu stopfen oder
ein paar Schönheitskorrekturen vorzunehmen: Deutschland
braucht zwingend einen Strategiewechsel bei der Pflege sei-
ner kommunalen Straßen“, so Becker.

Laut ADAC müssen die Kommunen ein systematisches
Erhaltungsmanagement für ihre Straßen einführen. Dies
wäre die logische Folge aus den immer knapper werden-
den finanziellen Mitteln der kommunalen Haushalte und
der daraus resultierenden Verschlechterung des Straßen-
zustandes. In der Praxis führen die Kommunen jedoch
häufig nur oberflächliche Maßnahmen ohne eine erkenn-
bare Strategie durch. Zwingend notwendig wäre es aus
ADAC-Sicht, die knappen Gelder nach streng wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten einzusetzen.

Der ADAC fordert die zuständigen Kommunalpolitiker
auf, moderne Software-Werkzeuge für das Erhaltungsmana-
gement zu nutzen und Entscheidungen über Bauvorhaben
nach objektiven Kriterien herbeizuführen. Erforderliche
Baumaßnahmen sollten nicht aufgeschoben werden, da sonst
deutlich teurere Instandsetzungsarbeiten notwendig werden.
Ein gezieltes Erhaltungs- und Finanzmanagement kann
nachAnsichtdesClubsnurgelingen,wenndiehierfürnotwen-
digen finanziellen Mittel dauerhaft zur Verfügung stehen.

lust des Straßennetzes zu
minimieren.

Transparente
Entscheidungsprozesse

Diese Vorgehensweise er-
möglicht der Politik die
transparente Darstellung der
Entscheidungsprozesse den
Bürgern gegenüber. Darüber
hinaus kann ein systemati-
sches Straßenerhaltungs-
management bei entsprechen-
derAusrichtung auch sehr gut
helfen, die zu erwartenden
Schäden durch Frost- und
Tauwechsel zu verringern.

Im Rahmen eines solchen
systematischen Straßenerhal-
tungsmanagements ist ein
ausgeglichener Mitteleinsatz
erforderlich, der den jährlichen

Wertverlust ausgleicht und
so eine Konsolidierung des
Restwertes und somit des
Zustandsniveaus ermöglicht.
Dabei muss berücksichtigt
werden, dass ein aktuell vor-
handener Nachholbedarf an
derzeit bereits überfälligen
Erhaltungsmaßnahmen nur
durch kurzfristige Sonder-
mittel oder ein langfristig
entsprechend höheres Erhal-
tungsbudget aufgefangen wer-
den kann, um eine nachhalti-
ge Zustandsverbesserung des
kommunalen Straßennetzes
zu erreichen.

Quelle: H.-J. Beckedahl: Schlag-
loch/Straßenerhaltung, Handbuch
Straßenbau, Band 1; Dieburg 2010.
Stefan Kob: Special Straßenerhal-
tungsmanagement, in Straße und
Autobahn, Mai 2011
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PPP im kommunalen
Straßenbau

Public Private Partnership (PPP) – ein zukunftsträchtiges Konzept
für den Bau bzw. Ertüchtigung und Erhalt von kommunalen Straßen

Es sind aber auch Mo-
delle denkbar, die nicht alle
Leistungsphasen umfassen,
und sich zum Beispiel auf
die grundhafte Erneuerung
und anschließende bauliche
Erhaltung beschränken.

Durch den hier zum Ein-
satz kommenden Lebens-
zyklusansatz und die Ein-

Kein Bauen ohne Geld

Aus Sicht der Kommunen
ist aber klar festzuhalten,
dass PPP nicht die Möglich-
keit zur Realisierung von
Verkehrsinfrastrukturinvesti-
tionen ohne Eigenleistung,
quasi „Bauen ohne Geld“
bedeutet. PPP-Modelle für

kommunale Straßen dürfen
nicht als reine Finanzie-
rungsalternativen zu klassi-
schen Haushaltsfinanzierun-
gen gesehen werden, son-
dern stellen eine komplett
andere Beschaffungsvariante
zur herkömmlichen Eigen-
realisierung dar.

Erstes kommunales
Pilotprojekt

Das deutschlandweit erste
Pilotprojekt dieser Art wurde
in der Stadt Harsewinkel in
Nordrhein-Westfalen umge-
setzt. Die Ortsumgehung Har-
sewinkel, eine gut 1 km
lange kommunale Entlas-
tungsstraße, wurde von ei-
nem privaten Partner ge-
plant, gebaut und finanziert;
darüber hinaus ist der PPP-
Partner verpflichtet, die
Straße 30 Jahre lang zu
betreiben und zu unterhalten.

Zu diesem Projekt gehören
acht kleinere Brückenbau-
werke, zwei Kreisverkehre,
ein Lärmschutzwall sowie
die Einbindung eines Bahn-
übergangs. Der private Part-
ner ist während der Betriebs-
phase für alle laufenden Rei-
nigungs- und Unterhaltungs-
arbeiten, wie etwa Pflege der
Grünflächen und Winter-
dienst, zuständig und neben

kleineren Reparatur- und
Instandsetzungsmaßnahmen
auch für anfallende Erneue-
rungsmaßnahmen verant-
wortlich. Das Leistungssoll
für die Betriebs- und Erhal-
tungsleistungen ist für die
gesamte Vertragslaufzeit von
30 Jahren in einer so genann-
ten Service-Level-Vereinba-

Erfolgsfaktoren für PPP-Modelle im kommunalen Straßenbau

Politischer Konsens
bezüglich der Notwen-
digkeit der straßen-
baulichen Maßnahme
Klare Zuständigkeits-
verteilung und gemein-
sames Problemver--
ständnis unter Projekt-
trägern der öffentlichen
Hand

Durchsetzbarkeit Projektvorbereitung Wirtschaftlichkeit

Abstimmung der Ver-
fahrensstränge Planung,
Förderung und Vergabe
„Optimale Planungsreife“
Die Haushaltsverträg-
lichkeit ist zu prüfen
Sicherstellung der detail-
lierten Datenverfügbarkeit
Durchführung einer
Straßenzustandsanalyse
und Priorisierung der
Maßnahmen für
Unterhaltungsmodelle

Projektgröße
Komplexität
Leistungstiefe
Marktfähigkeit
Geeignetes
Vergütungsmodell
Straßenzustandsdefini-
tion und -kontrolle bei
Unterhaltungsmodellen

Quelle: BPPP - Bundesverband Public Private Partnership: PPP für kommunale Straßen; Hamburg 2007

Vor dem Hintergrund mittlerweile zahlreicher erfolgreich
umgesetzter PPP-Projekte im kommunalen Hochbau
(insbesondere Schulen, Rathäuser, Sportstätten und
Freizeitbäder) wird mehr und mehr darüber nachge-
dacht, das PPP-Beschaffungskonzept auch im kommuna-
len Straßen- und Tiefbau einzusetzen. Diese Modelle
sehen in der Regel vor, dass einzelne Straßen oder ganze
Straßennetze von einem privaten Partner geplant, gebaut
bzw. saniert, finanziert und auf einem definierten Niveau
über einen längeren Jahreszeitraum erhalten und gegebe-
nenfalls betrieben werden.

beziehung privater Partner
sollen projektbezogene Ef-
fizienz- und Kostenvorteile
realisiert und damit auch der
bestehende Investitions-
stau in der kommunalen
Infrastruktur schneller abge-
baut werden.

Effizienzvorteile

Bei der Anwendung von
PPP für kommunale Straßen
kann davon ausgegangen
werden, dass Effizienzvor-
teile des privaten Anbieters
durch eine optimierte Bau-
ausführung und vor allem
durch innovative und opti-
mierte Erhaltungskonzepte
erzielt werden können.

„Die Mittel für die Städte-
bauförderung werden im-
mer weiter reduziert, der-
weil ist das eine der wich-
tigsten Finanzquellen für
uns. Dabei haben wir
hier eine enorme Hebel-
wirkung: Ein Euro Städte-
bauförderung führt zu
sieben Euro an weiteren
Investitionen!“

Josef Steigenberger, 1. Bürgermeister
der Gemeinde Bernried und stellver-
tretender Vorsitzender des Bezirksver-
bandes Oberbayern des Bayerischen
Gemeindetages, anlässlich der Bau-
runde Oberbayern/Schwaben am 10.
November 2010 im Kloster Irsee

„Auch im kommunalen
Straßenbau sind der Si-
tuation angepasste, kos-
tengünstige Lösungen ge-
fragt, die wir selbstver-
ständlich auch fördern.
Darüber hinaus haben
wir mit PPP schon sehr
gute Erfahrungen beim
Staatsstraßenbau ge-
macht. Dies sollte auch
bei Kommunalstraßen
eine gute Möglichkeit
bieten.“

Ministerialrat Dr.-Ing. Bernd Zanker,
Oberste Baubehörde im Bayerischen
Staatsministerium des Innern, anläss-
lich der Baurunde Franken am 18.
Mai 2010 im Kloster Banz
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rung detailliert festgeschrie-
ben. Im Gegenzug erhält der
PPP-Partner von der Stadt
Harsewinkel ein Verfügbar-
keitsentgelt, vergleichbar ei-
ner Miete. Eine Gebühr von
den Benutzern der Straße
wird nicht erhoben. Nach
dem Baubeginn im Februar
2007 wurde die Straße be-
reits im November 2007 fer-
tig gestellt und dem öffentli-
chen Verkehr übergeben.

Das gesamte Projektvolu-
men beträgt rund 5,7 Mio. €.
Fördermittel nach dem Ge-
meindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz konnten erfolg-
reich eingebunden werden.

Ein komplettes
Kreisstraßennetz als PPP

Eine weitere, in ganz
Deutschland viel beachtete
Vorreiterrolle für den PPP-
Einsatz bei der Ertüchtigung
und den rund 25 Jahre umfas-
senden Erhalt des gesamten
Kreisstraßennetzes hat der
Kreis Lippe in Nordrhein-
Westfalen übernommen.

Im Rahmen dieses bisher
einzigartigen PPP-Pilotpro-
jekts wurden dem privaten
Partner die Sanierung (im
anfänglich notwendigen Um-
fang von knapp 200 km)
sowie die bauliche Erhaltung
des 436 km umfassenden
Kreisstraßennetzes übertra-

gen. Konkret ist der Auftrag-
nehmer für die langfristige
bauliche Erhaltung des Kreis-
straßennetzes zuständig, die
genau definierte Maßnah-
men der Instandsetzung bzw.
Erneuerung umfasst. Im Ge-
gensatz zu dem Projekt in der
Stadt Harsewinkel bleibt der
Kreis weiterhin für die be-
triebliche Unterhaltung des
Straßennetzes (vor allem
Bankettschneiden, Straßen-
reinigung, Winterdienst) ver-
antwortlich. Diese Arbeiten
werden auch weiterhin durch
den kommunalen Baube-
triebshof erledigt. Ebenfalls
nicht Vertragsinhalt sind
gegebenenfalls erforderlich
werdende Um- und Ausbau-
sowie Neubaumaßnahmen.
Der Kreis Lippe bleibt Ei-
gentümer der Kreisstraßen,
darf jederzeit Weisungen er-
teilen, ist weiterhin öffent-
lich-rechtlich verantwortlich,
erbringt selbst weiter die Be-
triebsdienste, entscheidet über
Um- undAusbau des Straßen-
netzes und partizipiert im
bisherigen Umfang an För-
dermitteln.

Kluge Risikoverteilung

Die Wirtschaftlichkeit die-
ses Projekts soll vor allem
durch eine kluge Risikover-
teilung zwischen Kreis und
privatem Partner sicherge-

stellt werden. Hierbei gilt der
Grundsatz, dass derjenige ein
Risiko tragen soll, der es am
besten handeln und damit am
kostengünstigsten tragen
kann. So trägt beispielswei-
se der Kreis Lippe das Risiko
der Umstufung von Straßen
oder das Risiko höherer
Gewalt, der PPP-Partner un-
ter anderem das Erhaltungs-
planungsrisiko, das Schnitt-
stellen- und Organisationsri-
siko sowie das Leistungs-
ausfallrisiko. Das Verkehrs-
änderungsrisiko wird geteilt.

Nach der im Vergabever-
fahren durchgeführten ab-
schließenden Wirtschaftlich-
keitsberechnung soll sich über
die gesamte Vertragslaufzeit
eine Kostenersparnis von
circa 9 bis 12 % der bisher
herkömmlich eingesetzten
Haushaltsmittel ergeben.

Aus der Sicht des Kreises
Lippe profitiert dieser von
einem solchen PPP-Konzept
durch

langfristige Planbarkeit
der Kosten für sein gesamtes
Straßennetz,

funktions- und fachge-
rechte Ausführung der Bau-
und Erhaltungsleistungen,

bessere Verteilung und
Steuerung der mit diesem Pro-
jekt verbundenen Risiken,

Erhaltung des kommunal-
politischen Einflusses des
Kreises mit dem Ergebnis
von Kosten- und Qualitäts-
vorteilen zum Nutzen beider
PPP-Projektpartner.

Erstes bayerisches PPP-
Kommunalstraßenprojekt

Im Freistaat Bayern ist
es eventuell die Gemeinde
Weyarn im Landkreis Mies-
bach, die ein solches PPP-

Konzept für die grundhafte
Erneuerung und den an-
schließenden baulichen Er-
halt ihres 50 km umfassen-
den Gemeindestraßennetzes
angehen möchte. Eventuell
kann hier noch die eine oder
andere Nachbarkommune
mit ins Boot geholt werden.

Der Bayerische Bauindus-
trieverband steht schon seit
geraumer Zeit wegen dieses
potentiellen PPP-Projekts im
kommunalen Straßenbau mit
der Gemeinde Weyarn in
Kontakt und unterstützt die-
ses wegweisende Pilotvor-
haben im Freistaat tatkräftig.

Erfolgsfaktoren für
PPP-Modelle im
kommunalen Straßenbau

Die erfolgreiche Umset-
zung von PPP-Projekten im
kommunalen Straßenbau ist
ohne das Vorliegen entspre-
chend positiver Rahmenbe-
dingungen nicht möglich. Im
Fokus stehen hier vor allem
die drei nachfolgenden Fak-
toren:

Durchsetzbarkeit: Sind
die Rahmenbedingungen so
gestaltet, dass ein PPP-Mo-
dell im politischen und ge-
sellschaftlichen Raum die
notwendige Zustimmung er-
fährt?

Projektvorbereitung:
Wird für eine sorgfältige, alle
Aspekte umfassende Projekt-
vorbereitung Sorge getragen?

Wirtschaft l ichkeit:
Erfüllen die zentralen Para-
meter des Modells die Vor-
aussetzungen, die eine wirt-
schaftlich vorteilhafte Reali-
sierung unter einer Lebens-
zykluskostenbetrachtung er-
warten lassen?

Verband schlägt Alarm
Deutlicher Rückgang

bei Asphaltmischgut-Produktion
Im Jahr 2010 ging die Produktion von Asphalt-
mischgut im Vergleich zum Vorjahr um knapp 20
Prozent zurück, so jüngst eine Meldung des Deut-
schen Asphaltverbandes (DAV).

Wurden 2009 noch 55 Millionen Tonnen Asphalt pro-
duziert, stürzte der Wert im zurückliegenden Jahr auf 45
Millionen Tonnen ab und erreichte damit den niedrigsten
Wert seit der Wiedervereinigung. Als Hauptgrund für
diesen Produktionseinbruch wurden die ausbleibenden
Investitionen von Städten und Gemeinden benannt. Zu
Beginn des Jahres 2010 war man noch von einem sehr
viel moderateren Rückgang ausgegangen. Denn der
schlechte Straßenzustand vor allem im kommunalen
Bereich infolge des harten Winters 2009/2010 ließ die
Asphaltindustrie auf höhere Investitionen hoffen. Die
notwendigen Erhaltungsmaßnahmen, um einen weiteren
Wertverfall der Straßen zu verhindern, blieben allerdings
aus. Bereits jetzt ist nach Schätzungen des ADAC jede
zweite kommunale Straße beschädigt. Wenn in dieser
Situation die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen nicht
durchgeführt werden, werde sich der Zustand des
Straßennetzes weiter verschärfen, so der DAV.

Bild: Firma Stratebau
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Kanalnetze – vergraben und oft vergessen
Ein schadhaftes Kanalnetz kann oft erhebliche Folgewir-
kungen haben. Hier auftretende Schäden sind damit sehr
kostenträchtig. Auswirkungen eines geschädigten Kanal-
netzes sind insbesondere:

Exfiltration
Abwasser aus undichten Ka-
nälen verunreinigt Boden

und Grundwasser.
Infiltration

Grundwasser fließt über un-

dichte Stellen in den Kanal
und verursacht unnötig hohe
Betriebskosten.

Verschlechterung der
Stand- und Betriebssicher-
heit

Bei schadhaften Kanälen
besteht die Gefahr
von Verstopfungen
und Überschwem-
mungen wie z.B.
durch einwach-
sende Wurzeln.

Außerdem kann
durch undichte Stel-
len Erdreich in das
Kanalnetz gelan-
gen und zu Hohl-
raumbildung im an-
grenzenden Unter-
grund führen. Im
schlimmsten Fall
kommt es zu Stra-
ßeneinbrüchen.

Wertminderung
Ohne Instandhal-
tung und Pflege
wird der Wert des
Kanalnetzes auf
Kosten der kom-
menden Generatio-
nen aufgezehrt und
eine langfristige
Nutzung gefährdet.

Auffälligkeiten,
die klar auf einen
schlechten Kanal-

zustand hindeuten:
Viel Fremdwasser im

Kanal
Häufige Überflutungen
Verstopfungen
Wiederkehrendes Auftre-

ten von Bodenmaterial im
Kanal

Geruchsbelästigungen
durch Ablagerungen

Kanal älter als 40 Jahre
oder aus Phasen hoher Bau-
tätigkeit

Kanal, der vor Inbetrieb-
nahme nicht geprüft und ab-
genommen wurde.

Verfahren zur Kanal-
und Schachtsanierung

Um Kanäle oder Schächte
zu sanieren, stehen zahlreiche
Verfahren zur Verfügung. In
Expertenkreisen werden die in
Betracht kommenden Sanie-
rungsverfahren in Repara-
turen, Renovierungen oder
Erneuerungen unterteilt.

Reparatur

Reparaturverfahren eignen
sich zur Behebung örtlich
begrenzter Schäden, wie z.B.
Abdichtung von Rohrverbin-
dungen, Abfräsen einragen-
der Stutzen, Ausfräsen und
Verspachteln von RissenBild: Firma Pfaffinger

http://www.gebrueder-woehrl.de
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oder Beseitigung von Wur-
zeleinwuchs. Zur Reparatur
von Schäden an Kanälen von
Durchmessern DN 200 bis
DN 800 werden gerne Ka-
nalsanierungsroboter einge-
setzt, die mit unterschiedli-
chen Arbeitswerkzeugen be-
stückt werden können.

Renovierung

Renovierungsverfahren wer-
den immer haltungsweise,
also zwischen zwei Schäch-
ten, durchgeführt. Sie eignen
sich deshalb auch für größere
Schäden oder zahlreiche Ein-
zelschäden. Renovierungs-
verfahren verkleinern den Ka-
nalquerschnitt. Daher ist vor-

Erneuerung
Bei der Erneuerung wird

ein alter Abwasserkanal
durch einen neuen ersetzt.
Die Erneuerung ist die flexi-
belste Sanierung, da Kanal-
trasse, Rohrquerschnitt und
-werkstoff sowie Bauweise
nach den aktuellen Erforder-
nissen gewählt werden kön-
nen. Gerade wenn künftig
größere Abwassermengen
abgeleitet werden sollen,
bleibt meist nur noch die
Erneuerung. Neben der Er-
neuerung in offener Bauwei-
se stehen grabenlose Verfah-
ren zur Verfügung.

Diese sind vor allem im
Bereich von Hauptverkehrs-
straßen und Innenstädten vor-
teilhaft, da sie die oberirdi-
sche Infrastruktur nur gering-
fügig beeinflussen. Außer-
dem sind sie bei großen
Kanaltiefen häufig kosten-
günstiger. Ein Beispiel ist das
Berstlining. Bei diesem Ver-
fahren wird hinter dem
Berstkopf, der das Altrohr
zerstört und in das umgeben-
de Erdreich verdrängt, gleich-
zeitig das neue Kanalrohr mit
eingezogen.

Bauausführung

Zur erfolgreichen Umset-
zung der gewählten Sanie-
rungsmaßnahme gehören ins-
besondere folgende Erfolgs-
faktoren:

Eignung der Firmen:
Planer und ausführende Fir-
ma müssen ihre Eignung
z.B. durch Referenzen,
Maßnahmen der Qualitäts-
sicherung sowie Aus- und
Fortbildungen der eigenen

Kanalsanierung - Ein gutes Konzept hilft Kosten sparen
Übersicht der Sanierungsarten sowie Anwendungsbeispiele

Sanierungsart Anwendungsgebiet Beispiel Wirtschaftlichkeit

Reparatur

Renovierung

Erneuerung

Punktuelle, örtlich
begrenzte Schäden

Abdichtung einer
Rohrverbindung mit
Roboter

Auskleidung einer ganzen
Haltung mit einem harzge-
tränkten Glasfaserschlauch

- Mittlere Kosten
- Mittlere Nutzungsdauer

ca. 25 - 50 Jahre

Streckenschäden (z. B.
lange Risse) oder zahlrei-
che Einzelschäden (z. B.
undichte Muffen)

Gesamter Kanal ist stark
geschädigt oder hydrauli-
sche Leistungsfähigkeit
soll erhöht werden

Erneuerung einer Haltung
in offener Bauweise

- Hohe Kosten
- Hohe Nutzungsdauer

ca. 50 - 100 Jahre

- Geringe Kosten
- Geringe Nutzungsdauer

ca. 2 - 15 Jahre

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)

ab zu prüfen, ob die hydrau-
lische Leistungsfähigkeit des
renovierten Kanals noch
ausreicht. Einige Verfahren
können auch die Standsi-
cherheit des Kanals verbes-
sern. Ein häufig eingesetztes
Renovierungsverfahren ist
das Schlauchlining, bei dem
ein harzgetränkter Glasfaser-
oder Nadelfilzschlauch in die
Haltung eingezogen wird.
Anschließend wird der Schlauch
mit Luft- oder Wasserdruck
an die Kanalwand gepresst.
Wärme (Warmwasser, Dampf)
oder UV-Licht führen dann
zur Aushärtung des Harzes.
Es entsteht eine dichte,
selbsttragende Kunststoff-
rohrleitung im alten Kanal.

„Wir bräuchten in den
Kanalnetzen eigentlich
eine Erneuerungsquote
von 1,5 - 2%. Tatsäch-
lich liegen wir aber un-
ter 1%!“
Ministerialrat Michael Haug, Baye-
risches Staatsministerium für Um-
welt und Gesundheit, anläßlich der
Baurunde Oberbayern/Schwaben
am 10. November 2010 im Kloster
Irsee

„Dabei bräuchten wir
das Geld viel dringen-
der für den kommunalen
Straßenbau und die Lei-
tungssanierungen bei
Wasser und Abwasser.“
Siegfried Erhard, 1. Bürgermeister
der Gemeinde Oerlenbach und stell-
vertretender Vorsitzender des Be-
zirksverbandes Unterfranken des
Bayerischen Gemeindetages, anläss-
lich der Baurunde Franken am 18.
Mai 2010 im Kloster Banz

Mitarbeiter nachweisen.
Bauüberwachung:

Insbesondere technisch an-
spruchsvolle Sanierungsver-
fahren erfordern eine intensi-
ve Begleitung und Kontrolle,
um den Sanierungserfolg si-
cherzustellen.

Fremdüberwachung:
Unabhängige Fachleute und
Prüflabore überwachen u.a.
die eingesetzten Materialien
und deren Eigenschaften.

Abnahme:
Die ordnungsgemäße Aus-
führung aller Leistungen wird
von der Kommune, z.B.
durch Dichtheitsprüfung und
Kamerabefahrung, endgültig
geprüft und abgenommen.
Quelle: Bayerisches Landesamt
für Umwelt (LfU): Leitfaden zur
Inspektion und Sanierung kom-
munaler Abwasserkanäle; Augs-
burg, 2010.

Bild: Firma Kassecker
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auf Grundlage der Erhebung
und der technischen Bewer-
tung des Zustandes der An-
lagen.

Versorgung
gewährleistet

Um diese Forderungen
pflichtgemäß erfüllen zu kön-
nen, müssen Betriebs- und
Instandhaltungsziele defi-
niert und umgesetzt werden.
Solche Betriebs- und In-
standhaltungsziele sind im
DVGW-Arbeitsblatt W 400-3

Wasserverteilungsanlagen
werden im Sinne des DVGW-
Arbeitsblattes W 400-3 unter
folgendenGesichtspunktenbe-
trieben und instandgehalten:

Bereitstellung von Trink-
wasser in hygienisch ein-
wandfreier Qualität, in erfor-
derlicher Menge und mit
ausreichendem Druck,

störungsminimierte Was-
serlieferungen,

Einhalten der geltenden
Rechtsvorschriften und der an-
erkannten Regeln der Technik,

nachhaltige Versorgung

ausführlich beschrieben und
reichen von Wasserqualität,
Druckniveau über Nutzungs-
dauer bis zur Umweltver-
träglichkeit. Diese Festle-
gungen dienen der Errei-
chung der einzelnen Betriebs-
und Instandhaltungsziele und
sollen negative Auswirkun-
gen aufgrund möglicher
Gefährdungen der Versor-
gungssicherheit vermeiden.

Gefährdungen

Gefährdungen können bei-
spielsweise entstehen durch:

Fehldimensionierung,
falsche Werkstoff- oder

Bauteilauswahl,
ungeeignete oder fehler-

hafte Konstruktion oder Bau-
ausführung,

unsachgemäße Instandset-
zungs- oder Wartungsmaß-
nahmen im Kontakt mit

Trinkwasser,
unsachgemäße Inbetrieb-

nahmen oder Wiederinbetrieb-
nahmen,

fehlerhafte Anlagendes-
infektion im Rohrnetz etc.

Strategien zur
Instandhaltung

Es gibt unterschiedliche
Instandhaltungsstrategien,
die im DVGW-Arbeitsblatt
W 400-3 wie folgt erläutert
werden:

Ausfallstrategie -
Ereignisorientierte Instand-
haltung:

Bei der Ausfallstrategie
erfolgt die Instandsetzung
nur als Reaktion auf einge-
tretene Schadensfälle bzw.
auf externe Ereignisse oder
Maßnahmen. Der Einsatz zur
Schadensbeseitigung wird
den langfristigen Zielen

Das maßgebliche technische Regelwerk für Wasservertei-
lungsanlagen ist die Arbeitsblattreihe W 400 des DVGW
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. )
„Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen (TRWV)“.
Dort sind Planung, Bau, Prüfung, Betrieb und Instand-
haltung von Wasserverteilungsanlagen geregelt. Das
DVGW-Arbeitsblatt W 400-3 beschreibt alle Tätigkeiten,
die sich mit den Bereichen Betrieb und Instandhaltung
von Wasserverteilungsanlagen für die Trinkwasserver-
sorgung befassen.

Netzdienstleistungen für Leitungsbau-
Unternehmen in der Wasserversorgung

http://www.max-boegl.de
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zu halten, wofür das DVGW-
Arbeitsblatt W 400-3 folgen-
de Hinweise gibt:

Sorgfältige und systemati-
sche Dokumentation und
Auswertung aller Ereignisse

Verteilung und Entwicklung
der Wasserverluste,

Kenntnis über Wasserqua-
lität und deren mögliche
Veränderung im Rohrnetz.

Qualitätsorientierung
bei Planung und
Prozessabläufen

Im Hinblick auf eine wirt-
schaftliche und qualitätsori-
entierte Planung der erfor-
derlichen Prozessabläufe sol-
len nach dem DVGW-Ar-
beitsblatt W 400-3 unter
anderem folgende Punkte
berücksichtigt werden:

Optimierte Instandhal-
tungsplanung,

regelmäßige Rohrnetz-
überprüfung und Wasserver-
lustbeurteilung,

Einsatz von geeigneten
Verlegeverfahren und langle-
bigen Rohrwerkstoffen,

Kooperation mit anderen
Unternehmen,

Optimierung des Bereit-
schaftsdienstes,

effektiver Personaleinsatz
und effiziente Aufgabenerle-
digung

bedarfsgerechte Material-
wirtschaft (Beschaffung und
Lagerhaltung).

Bietereignung

Vor dem Hintergrund dieser
anspruchsvollen Netzdienst-
leistungen, mit denen ein
kommunalerWasserversorger
ein Leitungsbauunternehmen
beauftragen kann, wird deut-
lich, dass hierfür nur qualifi-

eines Trinkwasserversorgers
nicht gerecht, denn sie kann
mangelnde Betriebssicher-
heit, hohe Wasserverluste,
erhöhte Schadensraten, eine
Verschlechterung der Was-
serqualität sowie den vorzei-
tigen Substanz- und Werte-
verlust der Verteilungsanla-
gen nach sich ziehen. Die
Instandhaltungskosten bei
dieser Strategie sind zwar
kurzfristig geringer, aber lang-
fristig überproportional hoch.

Präventivstrategie -
Vorbeugende und intervall-
orientierte Instandhaltung:

Dieser Strategieansatz sieht
Wartungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen in defi-
nierten Zeitabständen vor.
Dabei wird der Ist-Zustand
der Wasserverteilungsanla-
gen allerdings nicht berück-
sichtigt, wodurch überhöhte
Instandhaltungskosten ent-
stehen können, so dass der
Einsatz dieser Strategie in
der Regel nicht wirtschaft-
lich ist.

Inspektionsstrategie -
Vorbeugende und zustands-
orientierte Instandhaltung:

Im Rahmen dieser Strate-
gie werden für die Festle-
gung der Instandhaltungs-
maßnahmen der festgestellte
Ist-Zustand sowie die Ent-
wicklungstendenzen der An-
lagen im Vergleich zu einem
definierten Soll-Zustand her-
angezogen.

Die Instandhaltung nach
der Inspektionsstrategie ist
daher langfristig angelegt
und gewährleistet so den
effektiven und wirtschaftli-
chen Einsatz der Mittel für
die Instandsetzung. Die Kos-
ten ergeben sich in Abhän-
gigkeit des tatsächlichen In-
standhaltungsbedarfs.

Inspektion der
Wasserversorgung

Wasserversorgungsanlagen
sind demnach zustandsorien-
tiert im Rahmen einer In-
spektionsstrategie in Stand

„Was notwendig ist, muss gemacht werden! Die
Wasser- und Abwasseranlagen sind oft das größte
Anlagekapital in den Kommunen. Ihr ordnungs-
gemäßer Zustand ist sicher zu stellen. Letztlich
dient er dem Schutz der Umwelt und dem Erhalt
des Vermögens. Zudem sind die Wasserver- und die
Abwasserentsorgung kostendeckende Einrichtun-
gen, die der Bürger über Gebühren bezahlt.“
Georg Riedl, 1. Bürgermeister der Stadt Pfarrkirchen und Vorstandsmitglied im
Bayerischen Städtetag, Vorsitzender der kreisangehörigen Städte des Bezirksver-
bandes Niederbayern des Bayerischen Städtetages, anlässlich der Baurunde
Ostbayern am 25. Februar 2010 im Kulturspeicher Regensburg.

und Maßnahmen,
genaueZuordnungundBe-

obachtung der Kosten über
eine detaillierte Abrechnung,

zeitnah geführte Rohrnetz-
Dokumentation,

zeitnah geführte Schadens-
statistik,

Kenntnis über die Höhe,

zierte Rohrleitungsbaubetrie-
be in Betracht kommen.
Deshalb kommt der Prüfung
der Bietereignung durch den
Auftraggeber große Bedeu-
tung zu.

Quelle: Rohrleitungsbauverband
rbv: Netzdienstleistungen für Lei-
tungsbauunternehmen; Köln, 2011.

Bild: Firma Pfaffinger



Bieterqualifikation
höheren Stellenwert

einräumen
Aus guten Gründen sollen öffentliche Aufträge nur an
geeignete Auftragsbewerber vergeben werden: Zum einen
wegen des Gebots, mit dem Steuer- bzw. Gebührenauf-
kommen der Bürger sparsam umzugehen; zum anderen
aufgrund des Anliegens des Auftraggebers, mangelfreie
und qualitativ hochwertige Leistungen zu erhalten.
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Deshalb sollen die Auf-
traggeber auf eine entspre-
chende Eignung der Bieter
achten und zu diesem Zweck
deren Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit
prüfen (§ 6 Abs. 3 VOB/A
2009). Leider wird in der
Vergabepraxis seit Jahren auf
die erforderliche Eignung der
Bieter viel zu wenig Wert
gelegt und der Zuschlag fast
regelmäßig auf das billigste
Angebot erteilt. Um dieser
permanenten ruinösen Bil-
ligstpreisvergabe entgegen-

zutreten, plädiert die Auftrag-
nehmerseite schon seit ge-
raumer Zeit dafür, gerade
auch im Leitungsbau der
Bietereignung einen viel hö-
heren Stellenwert einzuräu-
men.

Lebensmittel Trinkwasser

Gerade wenn es um das
wichtige Lebensmittel Trink-
wasser geht, dürfte für jeder-
mann klar sein, dass bei
Bau-, Sanierungs-, Instandhal-
tungs- und Wartungsarbeiten

in der Wasserversorgung nur
Firmen zum Zuge kommen
sollten, die eine technisch
einwandfreie Errichtung und
Erhaltung von Rohrleitungen
sicherstellen.

Eignungsnachweis

Um dies zu gewährleisten,
ist es geboten, dass Leitungs-
bauunternehmen ihre organi-
satorische, personelle und

technische Eignung nach-
weisen können.

Als Nachweis der fachli-
chen Qualifikation von Rohr-
leitungsbauunternehmen für
Gas und Wasser haben sich
die Zertifizierungen nach
dem Arbeitsblatt GW 301 –
Qualifikationskriterien für
Rohrleitungsbauunterneh-
men des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfaches
e.V. (DVGW) – bewährt.

http://www.kassecker.de
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Zertifizierung
Die Zertifizierung nach

dem DVGW-Arbeitsblatt GW
301 gilt für Rohrleitungs-
arbeiten bzw. dasArbeiten an
in Betrieb befindlichen Rohr-
leitungen. Im Zertifizierungs-
umfang sind Einbinde-, An-
schluss- und Verbindungs-
arbeiten für die im Zertifikat
aufgeführten Gruppen, Be-
triebsdrücke, Nennweiten und
Werkstoffe eingeschlossen.

Eignungskriterien
... bei Wasser

Das Arbeitsblatt GW 301
sieht für den Rohrleitungs-
bau im Bereich Wasser fol-
gende Zertifizierungen vor:

W 3 Wasserrohrleitungen
für Betriebsdrücke bis 16 bar
und Nennweiten bis DN 300

W 2 Wasserrohrleitungen
für alle Drücke und Nenn-
weiten bis DN 400

W 1 Wasserrohrleitungen
für alle Drücke und Nenn-
weiten (aus den Werkstoffen
Stahl, Gusseisen und Kunst-
stoff).

... bei Abwasser

Für den Bereich der Ab-
wasserleitungen und -kanäle
finden sich in der Gütesiche-
rung Kanalbau RAL GZ 961
detaillierte Anforderungen
an die Fachkunde und Leis-
tungsfähigkeit der Bieter,
insbesondere Anforderungen
an Erfahrung und Zuverläs-

sigkeit des Unternehmens, an
Personal, Einrichtungen und
Geräte, Nachunternehmer und
Eigenüberwachung.

Gütezeichen für
Beurteilungsgruppen

Mit einem Gütezeichen
der Beurteilungsgruppen
AK 3 bis AK 1 weisen
Firmen nach, dass sie die
für die jeweils definierte
Bauaufgabe nötige Quali-
fikation besitzen:

AK 3: Verlegung und Prü-
fung von Abwasserleitungen
und -kanälen aller Werkstoffe
in Nennweiten kleiner/gleich
DN 250 in offener Bauweise
und mit den dazugehörigen
Schächten bis zu einer Tie-
fenlage von 3 m;

AK 2: Verlegung und Prü-
fung von Abwasserleitungen
und -kanälen aller Werkstof-
fe in Nennweiten kleiner/
gleich DN 1200 in offener
Bauweise mit den dazu-
gehörigen Bauwerken bis zu
einer Tiefenlage von 5 m

AK 1: Verlegung und Prü-
fung von Abwasserleitungen
und -kanälen aller Werkstof-
fe und Nennweiten, insbe-
sondere auch in Tiefenlagen
größer 5 m mit den dazu-
gehörigen Bauwerken in
offener Bauweise unter er-
schwerten Bedingungen

Die Berechtigung zur For-
derung eines Eignungsnach-
weises nach RAL GZ 961
ergibt sich aus § 6Abs. 3 Nr. 3
VOB/A 2009.

Protokoll VOB-
Stellen-Gespräch

Auf Veranlassung des
Bayerischen Bauindustrie-
verbandes hat die Oberste
Baubehörde im Bayerischen
Staatsministerium des Innern
im 32. Informationsgespräch
VOB-Stellen am 6. Juli 2010
den Nachweis der Bietereig-
nung mit der DVGW-Be-
scheinigung GW 301 bzw.
mit dem RAL-Gütezeichen
GZ 961 unterstrichen und
hierzu in dem Protokoll über
dieses VOB-Stellen-Jahres-

gespräch folgendes festge-
halten:

„Wie bei sämtlichen öf-
fentlichen Bauaufträgen sol-
len auch im Bereich der Was-
serversorgung und der Ab-
wasserentsorgung nur geeig-
nete Firmen für die Zu-
schlagserteilung in Betracht
kommen. Im Bereich der
Wasserversorgung kann die
Bietereignung unproblema-
tisch mit der DVGW-Be-
scheinigung GW 301 und im
Bereich der Abwasserent-
sorgung mit dem RAL-
Gütezeichen GZ 961 ‚Güte-
schutz Kanalbau‘ nachge-
wiesen werden.

Eignungsnachweis

Es ist vergaberechtlich zu-
lässig, dass der Auftragge-
ber diese beiden Bescheini-
gungen als geeignete Nach-
weise für die geforderte
Eignung in die Ausschrei-
bung aufnimmt, wenn er die
Möglichkeit einräumt, die
geforderte Eignung auch
anderweitig nachweisen zu
können.

In der Praxis kommt es auf
den Einzelfall an, welche
Anforderungen an die Eig-
nung in der Ausschreibung
gestellt werden und ob an-
derweitige Nachweise diese
erfüllen (Detailuntersuchung
verschiedener Nachweise).“

Quelle: bbr – Fachmagazin für
Brunnen- und Leitungsbau 2/2011

Bild: Firma Kassecker

http://www.rotec-erlangen.de
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„Die Staatsregierung wird
aufgefordert, dem Ausschuss
für Kommunale Fragen und
Innere Sicherheit schriftlich
zu berichten, ob gesetzgebe-
rischer Handlungsbedarf für
die Bildung von zweckge-
bundenen „Rückstellungen“

zur Finanzierung von wirt-
schaftlich vernünftigen Sa-
nierungs- und Verbesse-
rungsmaßnahmen der örtli-
chen Abwasserentsorgung
besteht und welche Abhil-
femöglichkeiten ggf. in Be-
tracht kommen. Dabei ist

insbesondere darauf einzuge-
hen, wie sichergestellt wer-
den kann, dass keine Gebüh-
renüberforderung von Bür-
gern und Wirtschaft eintritt,
und welche weiterenAspekte
(z.B. Zweckbindung, Ver-
wendungsfrist, Verwendungs-
pflicht, Verzinsung, Auswir-
kungen auf Beitragserhe-
bungen und steuerliche Fol-

gen) beachtet werden müss-
ten. Falls möglich, wird für
jeden Lösungsvorschlag um
eine bezifferte Folgenab-
schätzung unter besonderer
Berücksichtigung der zu
erwartenden Auswirkungen
auf die Höhe der Abwasser-
gebühren gebeten.“

LfU-Gutachten
als Begründung

Begründet wird diese poli-
tische Initiative im Bayeri-
schen Landtag von CSU/
FDP damit, dass die Abwas-
serkanäle vieler Kommunen
teilweise sanierungsbedürf-
tig seien. Nach einem vom
Landesamt für Umwelt in
Auftrag gegebenen Gutach-
ten seien 15,6 % des kom-
munalen Abwasserkanalnet-
zes betroffen. Für die Sanie-
rung werde mit Gesamtkos-
ten von mindestens 3,6 Mrd.
Euro gerechnet.

Größere Spielräume
für Rückstellungen

Nachdem eine finanzielle
staatliche Anschubfinanzie-
rung aufgrund der aktuellen
Haushaltssituation in abseh-
barer Zeit unrealistisch sei,
sei zu prüfen, auf welche
Weise den Gemeinden grö-
ßere Spielräume für die
Bildung von zweckgebunde-
nen Rückstellungen ermög-
licht werden könnten, ohne
dass Bürger und Wirtschaft
benachteiligt würden.

Landtags-Beschluss zur
Abwasserentsorgung
Bayerischer Landtag befasst sich mit Rückstellungen

für Sanierungsmaßnahmen in der kommunalen Abwasserentsorgung
Auf Antrag von CSU und FDP hat der Bayerische Land-
tag am 17. März 2011 folgenden Beschluss (Drucksache
16/8008) gefasst:

Bild: Firma Mennicke

http://www.pfaffinger.com
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zu unterhalten, dass die An-
forderungen an die Abwas-
serbeseitigung eingehalten

werden. Abwasseranlagen
dürfen nur nach den allge-
mein anerkannten Regeln der
Technik errichtet, betrieben
und unterhalten werden. Dies
gilt für die öffentliche Sam-
melkanalisation, die Grund-
stücksanschlüsse und die
Grundstücksentwässerungs-
anlagen, die vor allem dicht
und standsicher sein müssen.
Entsprechen vorhandene Ab-
wasseranlagen nicht diesen
Anforderungen, so sind die
erforderlichen Maßnahmen
innerhalb angemessener Fris-
ten durchzuführen (§ 60
Abs. 2 WHG).

Verpflichtungen
des Betreibers

Gemäß § 61 Abs. 2 WHG
ist der Betreiber einer Ab-
wasseranlage verpflichtet,
ihren Zustand, ihre Funk-
tionsfähigkeit, ihre Unter-
haltung und ihren Betrieb
sowie Art und Menge des
Abwassers und der Abwas-
serinhaltsstoffe selbst zu
überwachen. Da die Bundes-
regierung von der Möglich-
keit, eine entsprechendeAus-
führungsverordnung zu er-
lassen, bisher keinen Ge-
brauch gemacht hat, gilt in

Bayern bis auf weiteres die
Eigenüberwachungsverord-
nung (EÜV) vom 20. Sep-
tember 1995 fort.

Art und Häufigkeit
der Überwachung

In der EÜV sind Art und
Häufigkeit der Überwachung
verschiedener Anlagenteile
geregelt, z.B. eine eingehen-
de Sichtprüfung der Kanäle
einmal in 10 Jahren. Nach
wie vor fehlt es jedoch an
einem strikten und flächen-
deckenden Vollzug der EÜV,
da bis heute lediglich ca.
zwei Drittel der bayerischen
Kanalnetze entsprechend
überprüft worden sind.

Abwasserkataster

Das Gleiche gilt für die im
Bayerischen Wassergesetz
befindliche Vorschrift zum
Abwasserkataster (Art. 54).
Danach muss jeder Betreiber
einer öffentlichen Abwasser-
behandlungsanlage ein Ab-
wasserkataster führen, das
aus dem Kanalkataster und
dem Einleiterkataster be-
steht.

Zustand der Anlagen

Aus dem Kanalkataster
muss sich unter anderem der
Zustand der Anlagen erge-
ben, das heißt, es lässt sich
daraus auch ein notwendiger
Sanierungsbedarf ableiten.
Eine Regelung jedoch, die –

Nach § 60 Abs. 1 WHG
sind Abwasseranlagen so zu
errichten, zu betreiben und

Rechtsgrundlagen für
die Überwachung und Sanierung

von Abwasseranlagen
Das in Bayern aktuell geltende Wasserrecht (Wasser-
haushaltsgesetz des Bundes, Bayerisches Wassergesetz)
nimmt die Betreiber von Abwasseranlagen umfassend in
die Pflicht. Das Ziel: Mehr Selbstverantwortung des Ab-
wasseranlagenbetreibers und mehr Transparenz, was den
Zustand der Abwasseranlagen betrifft.

Bild: Firma KasseckerBild: Firma Kassecker

http://www.mennicke.de
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obwohl sie im Gesetz steht –
in der Praxis bisher nicht aus-
reichend Beachtung findet.

Wasserhaushaltsgesetz
des Bundes

Das am 1. März 2010 in
Kraft getretene neue Was-
serhaushaltsgesetz des Bun-
des enthält auch eine Vor-
schrift, die wohl langfristig
das Ende der Mischkanali-
sation einläutet. Nach § 55
Abs. 2 WHG soll Nieder-
schlagswasser ortsnah ver-
sickert, verrieselt oder direkt
oder über eine Kanalisation
ohne Vermischung mit
Schmutzwasser in ein Ge-
wässer eingeleitet werden,
soweit dem weder wasser-
rechtliche noch sonstige öf-
fentlich-rechtliche Vor-
schriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entge-
genstehen.

Keine neuen
Mischkanalisationen

Während die bestehenden
Mischkanalisationen wohl
grundsätzlich im bisherigen
Umfang weiter betrieben und
auch saniert werden dürfen,
wird man bei der Neuerrich-
tung vonAbwasseranlagen an
dieser gesetzlichen Vorgabe

wohl nicht vorbeikommen.

Straftatbestand
Gewässerverunreinigung

Schließlich müssen sich
Betreiber von Abwasseran-
lagen stets vor Augen halten,
dass die Verunreinigung ei-
nes Gewässers durch den
Betrieb undichter Kanäle
einen Straftatbestand nach
§ 324 StGB darstellt. Ein
vorsätzlicher Verstoß gegen
diese Vorschrift kann mit
einer Freiheitsstrafe von bis
zu fünf Jahren oder mit einer
Geldstrafe geahndet werden.
Handelt der Täter fahrlässig,
so droht eine Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder eine
entsprechende Geldstrafe.

Eine pflichtgemäße
Kanalüberwachung
ist unabdingbar

In Anbetracht dieses beste-
henden Rechtsrahmens kann
der Rat an kommunale Ab-
wasseranlagenbetreiber nur
lauten: das Kanalnetz pflicht-
gemäß zu überwachen und –
soweit erforderlich – nach-
haltig zu sanieren. Untätig-
keit in diesem Bereich kann
nicht mit klammen Kom-
munalhaushalten begründet

werden, da solche Maßnah-
men vollständig über Bei-
träge und Gebühren der Bür-
ger zu finanzieren sind.

Quelle: Bayerisches Landesamt
für Umwelt (LfU): Leitfaden zur
Inspektion und Sanierung kom-
munaler Abwasserkanäle; Augs-
burg, 2010.

Bild: Firma Hebel

http://www.geiger-kanaltechnik.de
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Best-Practice-Fallbeispiel:

Close-Fit-Liner-Verfahren
Innovativ, kostengünstig, umweltschonend

Sanieren ohne
Großbaustelle

Bei der Sanierung muss
auf die zu schützende Natur
besondere Rücksicht genom-
men werden. Daher setzten
die Verantwortlichen in
Marktheidenfeld auf den
Einsatz eines Close-Fit-
Liners, der eine schonende
Methode, um Rohre zu er-
neuern, darstellt.

Kein großflächiges
Aufgraben erforderlich

Das Ausgraben tiefer und
langer Gräben entlang der
verlaufenden Rohre ist bei
der Anwendung dieses Ver-
fahrens nicht notwendig.
Eine einzelne Baugrube
reicht bereits aus, um weite
Rohrstrecken zu sanieren –

ideal für den Einsatz in
einem Schutzgebiet. Zur
Umsetzung der grabenlosen
Erneuerung von PVC-Lei-
tungen in den Nenngrößen
DN 150 und 125 beauftragte
der Zweckverband Markt-
heidenfeld ein versiertes
Rohrbauunternehmen.

Die erforderlichen Sanie-
rungsarbeiten umfassten die
aus Tiefbrunnen bestehende
Wassergewinnungsanlage
sowie die schadhaften Brun-
nenleitungen zum Maschi-
nenhaus.

Reibungsloser Ablauf

Im November und Dezem-
ber 2010 wurden vom Team
der beauftragten Firma unter
Einhaltung der strengen Um-
weltschutzvorgaben insge-
samt 1.790 Meter Close-Fit-

Liner indiebestehendenPVC-
Leitungen eingezogen. Auf-
grund des eingesetzten Ver-
fahrens konnte dies über punk-
tuelle Baugruben geschehen.
Zudem schweißte und ver-
band der Leitungsbaubetrieb
die Rohrleitungen.

Druckprüfung
und bakteriologische
Untersuchung

Um die Dichtheit der
sanierten Leitungen zu über-
prüfen, wurde eine Druck-
prüfung durchgeführt. Nach-
dem sichergestellt war, dass
die Rohre kein Wasser verlie-
ren, wurden die Leitungen
gespült.

Da es sich um Trinkwas-
serleitungen handelt, muss-
te darüber hinaus vor der
Inbetriebnahme durch eine
bakteriologische Voruntersu-
chung geklärt werden, ob die
Instandsetzungsarbeiten
nicht zu Verunreinigungen
des Wassers geführt hatten.
Insgesamt sieben Mitarbeiter
des Leitungsbaubetriebs ar-
beiteten 22 Tage an der
Sanierung.

Close-Fit-Liner
Bei dem eingesetzten

Close-Fit-Liner handelt es
sich um ein rundes PE-Rohr,
das maschinell in eine U-
Form gebracht wird. Es kann
zur Sanierung von Rohrlei-
tungen aller Art in ein beste-
hendes Rohr eingezogen
werden.

Vor dem Einziehen des
PE-Liners ist zunächst die
Reinigung der zu erneuern-
den Rohrleitungen erforder-
lich. Dann wird er mit einer
Seilwinde in die Altleitung
eingezogen.

Umweltschonendes
Verfahren

Bei der abschließenden
Erwärmung durch Wasser-
dampf kehrt das Rohr in
seine ursprüngliche, runde
Form zurück und passt sich
so optimal an die Form des
Altrohres an.

Das Ausheizen mit Wasser
ist ein sehr umweltschonen-
des Vorgehen, da keinerlei
Chemikalien eingesetzt wer-
den müssen. Die Instandset-
zung schadhafter Rohre mit
Close-Fit-Linern ist dauer-
haft und effizient.

Seit fast 100 Jahren sorgt der Zweckverband Markthei-
denfeld für die Gewinnung von Trinkwasser für den eige-
nen Bedarf und einige weitere Gemeinden. Auch das
Naturschutzgebiet Weihersgrund zählt zu den Gewin-
nungsgebieten des Verbandes. Um die Trinkwasserqua-
lität zu erhalten und eine ausreichende Versorgung zu
gewährleisten, müssen auch in Naturschutzgebieten Rohr-
leitungen zur Wassergewinnung regelmäßig gewartet und
gegebenenfalls saniert werden.

„Dabei dürften Investi-
tionen in die Leitungsin-
frastruktur an dieser Stel-
le gar nicht beeinflusst
werden. Sie sind nämlich
eigentlich auf Basis des
G e b ü h r e n m o d e l l s
kostendeckend zu kalku-
lieren und die hier anfal-
lenden Schulden und
Defizite zählen nicht zur
Kommunalverschuldung.“
Gerhard Preß, 1. Bürgermeister der
Stadt Rödental und Vorsitzender der
kreisangehörigen Städte des Bezirks-
verbandes Oberfranken des Bayeri-
schen Städtetages, anlässlich der Bau-
runde Franken am 18. Mai 2010 im
Kloster Banz

Bild: Firma MennickeBild: Firma Mennicke
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Public Private Partnership (PPP) / Öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP):

PPP für kommunale
Leitungsinfrastruktur

Ein zukunftsträchtiges Konzept auch für Bau, Sanierung
und Erhaltung der kommunalen Leitungsinfrastruktur

Eine sinnvolle Strategie für Maßnahmen in der Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung können auch PPP-Kon-
zepte sein. Der hier propagierte Lebenszyklusansatz, d.h.
Qualität und Effizienz über eine längere Vertragslaufzeit
hinweg, kann auch im Bereich des Leitungsbaus zum
Tragen kommen.

Damit kann ein PPP-Kon-
zept im weitesten Sinn dazu
beitragen, dass eine Bau- bzw.
Sanierungs- oder Unterhal-
tungsmaßnahme im Bereich
Wasser oderAbwasser schnel-
ler, kostengünstiger, nach-
haltiger und auch partner-
schaftlicherdurchgeführtwird.

Entscheidungsgewalt
bleibt bei der Kommune

Dabei ist klarzustellen,
dass das PPP-Konzept nichts
mit Privatisierung zu tun hat,
denn die Verantwortung und
Entscheidungsgewalt über
die Maßnahme insgesamt
bleibt nach wie vor bei der
Kommune.

Im Rahmen eines solchen
PPP-Konzepts handelt es
sich lediglich um eine arbeits-
technische Entlastung der
Kommune durch eine neue
Aufgabenverteilung, indem
sich diese einen kompetenten
Dienstleister als Unterstüt-
zung zur Seite nimmt.

Kommunale
Pflichtaufgabe

Die bayerischen Leitungs-
baufirmen sind überhaupt
nicht daran interessiert, die
Wasser- bzw. Abwasserwirt-
schaft zu privatisieren. Im
Gegenteil, die bayerische
Leitungsbauindustrie tritt da-
für ein, dass die Wasserver-
und Abwasserentsorgung in
Bayern eine kommunale
Pflichtaufgabe bleibt.

Vertrag als Grundlage

Grundlage einer solchen
langfristigen Zusammenar-
beit zwischen Kommune und
privatem Leitungsbauunter-
nehmen ist ein Vertrag, der

die Rechte und Pflichten bei-
der Partner beschreibt. Die
letztendliche Entscheidungs-
hoheit verbleibt in kommu-
naler Hand.

Vertragstypen

Zur Auswahl für derartige
Projekte stehen unterschied-
liche Vertragstypen, die sich
im Hinblick auf Art und
Umfang der Aufgabenüber-

sellschaftsrechtliche Koope-
rationskonzepte.

Langfristige Aufgaben-
und Risikoverteilung

Diese verschiedenen Mo-
delle bieten neben einer lang-
fristigen und sinnvollen Auf-
gaben- und Risikoverteilung
zwischen Kommune und pri-
vatem Partner in der Regel
beachtliche Kostenvorteile
gegenüber der herkömmli-
chen gesonderten Vergabe
von Bau- bzw. Sanierungs-
aufträgen und dem sich
daran anschließenden kom-
munalen Betrieb.

geber muss kein bzw. weni-
ger Material und Personal
vorhalten und sich nicht um
Hard- und Softwareaktuali-
sierungen kümmern.

Die Leitungsbauunterneh-
men verfügen über ein spezi-
elles Know-how. Die beson-
dere Erfahrung mit den gän-
gigen Eigenheiten oder Ma-
terialien der Branche oder
die Kenntnisse im Umgang
mit Schadensereignissen füh-
ren zu einer entsprechenden
Projektoptimierung.

Synergiepotenziale füh-
ren zu weiteren Kostenvor-
teilen, zum Beispiel bei Per-
sonaleinsatz, Bereitschafts-
dienst oder Logistik.

Kommune bleibt
Eigentümer

Unabhängig vom jeweili-
gen Modell bleibt die Kom-
mune Eigentümer der Anla-
gen und ist rechtlich für die
ordnungsgemäße Wasserver-
undAbwasserentsorgung ver-
antwortlich.

tragung auf den privaten
Vertragspartner unterschei-
den. Hierbei handelt es sich
insbesondere um

kombinierte Bau-, Sanie-
rungs-, Instandhaltungs- und
Wartungsverträge,

Verträge über Vorhaltung
und Einsatz von Bereitschafts-
und Entstörungsdiensten,

technische Betriebsfüh-
rungsverträge,

komplette Betreibermo-
delle und

in geeigneten Fällen ge-

Es gibt hier keine allge-
meingültige Standardlösung,
sondern letztlich kann und
soll ein Vertrag immer auf
die jeweiligen Anforderun-
genundBedürfnissederKom-
mune abgestimmt werden.

Je nach gewähltem Ver-
tragsmodell können sich sehr
unterschiedliche und weitrei-
chende Effizienzvorteile für
die öffentliche Auftragge-
berseite ergeben, zum Bei-
spiel:

Der öffentliche Auftrag-

Grundsätzlich sollte die
Wahl des richtigen Modells
unter Berücksichtigung der
örtlichen Gegebenheiten, wie
der Größe und dem Zustand
des Leitungsnetzes oder des
Gebührenaufkommens ge-
troffen werden.

Auftragsbandbreite
für Fachunternehmen

Im Hinblick auf Bauunter-
halts- bzw. Betriebsleistun-
gen im Bereich Abwasser
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kann der private Vertrags-
partner beispielsweise damit
beauftragt werden, das in
dem festgelegten Entsor-
gungsgebiet anfallende
Schmutz- und Niederschlags-
wasser zu sammeln und in
der Kläranlage zu entsorgen.
Die Abwassersammlung

und -ableitung, die Abwas-
serreinigung, die Sammlung
und Aufbereitung anfallender
Reststoffe sowie des Klär-
schlamms können in Anla-
genteilenerfolgen,diedempri-
vaten Partner von der Kom-
mune zur Nutzung überlas-
senwerden oder von dem pri-
vaten Betreiber zuvor neu er-
stellt bzw. saniert worden sind.

Betreibervertrag sichert
volle Funktionsfähigkeit
Dem Betreiber können der

Betrieb, die Instandhaltung
unddieWartungdesSchmutz-
wasserkanalnetzes und der
Kläranlage übertragen wer-
den. Dabei hat er die Anla-

gen stets in einem voll funk-
tionsfähigen Zustand zu hal-
ten. Insbesondere ist jeder-
zeit zu gewährleisten, not-
wendige Instandsetzungs-
maßnahmen durchzuführen
und Wartungs- sowie Repa-
raturarbeiten regelmäßig bzw.
– soweit erforderlich – auch
außerplanmäßig durchzu-
führen. Weiterhin können

zumBetreibervertrag – außer
den Leitungen und der Klär-
anlage selbst – Sonderbau-
werke wie Regenrückhalte-
becken, Pumpwerke und
Druckrohrleitungen gehören.

Ausschreibungen

Ausschreibungsverfahren
zur Vergabe einer „Betriebs-

führung Trinkwasserversor-
gung“ oder zur „Vergabe der
Planung, der Finanzierung,
desBaus und desBetriebs des
Schmutzwasserbeseitigungs-
systems und der Trinkwas-
serversorgung für eine Ge-
meinde in privatrechtlicher
Betriebsform“ sollten auch in
Bayern zukünftig keine exoti-
schen Einzelfälle bleiben.

Für weiterführende Informationen, fachliche Beratung zu den behandelten Themen oder zur Vermittlung von
Firmenkontakten steht Ihnen der Bayerische Bauindustrieverband e.V. gerne zur Verfügung.


